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Rundschau

Statistik entkraftet haltlose Kritiken

Verbandsbeschwerderecht notig

Erstmals kdnnen die Umweltverbdande der Schweiz eine gemeinsame Auswertung ihrer
Beschwerdetatigkeit prasentieren. Nur gerade 18 Fdlle gelangten 2003 zur Beurteilung
an ein Verwaltungsgericht oder an das Bundesgericht. In 62 Prozent davon wurde die
Beschwerde der Verbande gutgeheissen. Das zeigt, dass langst nicht alle Behorden
gewillt sind, das geltende Umweltrecht zu vollziehen. Das Verbandsbeschwerderecht
bleibt deshalb ein notwendiges und erfolgreiches Mittel zur Durchsetzung der beste-

henden Umweltgesetzgebung.

Philipp Maurer, GeschéftsfUhrer Schweizer Heimatschutz, Zurich

Die Umweltverbande der Schweiz, wel-
che von der Moglichkeit der Verbands-
beschwerde Gebrauch machen, haben
erstmals eine gemeinsame Statistik
uber ihre Aktivitaten erstellt. Im Jahre
2003 wurden 172 Verfahren abge-
schlossen, pendent am Jahresende wa-
ren 484 Rechtsfdlle. An der Statistik be-
teiligten sich die Organisationen Pro
Natura, VCS, WWE Schweizer Heimat-
schutz, Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz, Schweizer Vogelschutz, Equi-
terre und ArztInnen fiir Umweltschutz.

Gut zwei Drittel aller Falle (63 Prozent)
wurden auf der untersten Stufe, in der
Regel im Rahmen des Einsprachever-
fahrens in der Gemeinde, erledigt. Er-
fahrungsgemass konnen offensichtli-
che Projektmédngel auf dieser Ebene
durch Projektanderungen behoben
werden. Ein langeres Verfahren er-
ubrigt sich. 58 Prozent aller Falle konn-
ten ohne Entscheid beigelegt werden.
Entweder wurde das Projekt oder die
Einsprache zurtickgezogen, oder dann
einigten sich die Konfliktparteien auf
dem Verhandlungsweg tber eine
rechtskonforme Losung.

Nur in einem von zehn Fallen gelang-
ten die Umweltverbande im vergange-
nen Jahr an ein kantonales Verwal-
tungsgericht oder an das Bundes-
gericht. Die Erfolgsquote von 62 Pro-
zent auf dieser Stufe zeigt, dass es im-
mer noch etliche Behorden gibt, wel-
che das geltende Umweltrecht nicht
anwenden. Genau hier greift das Ver-
bandsbeschwerderecht, weil es die ge-
richtliche Uberpriifung behordlicher
Entscheide ermoglicht. Die erstmals
umfassend erstellte Statistik zeigt aber

auch, dass das Beschwerderecht sorg-
faltig eingesetzt wird. In nur 18 Féllen in
der ganzen Schweiz wurde das Rechts-
verfahren bis auf Stufe kantonales Ver-
waltungsgericht oder Bundesgericht
weitergezogen. Damit ist deutlich be-
legt, dass das Verbandsbeschwerde-
recht in den seltensten Fallen zu Verzo-
gerungen bei Bauprojekten fihrt.

Die Umweltverbande fordern deshalb
die Kritiker des Verbandsbeschwerde-
rechtes auf, diese Fakten zur Kenntnis
zu nehmen und in der aktuellen politi-
schen Auseinandersetzung von weite-
ren an den Realitdten vorbeizielenden
Unterstellungen abzusehen.

Succeés des recours déposés

pd. C'est une grande premiere: les orga-
nisations environnementales présentent
une évaluation commune des recours
déposés. En 2003, seuls 18 dossiers ont
éte soumis au jugement d’un tribunal
administratif ou du Tribunal fédéral.
Dans 62 % de ces cas, le recours des
organisations a été admis. Cela démon-
tre que toutes les autorités ne sont pas
désireuses - loin s’en Faut — d’appliquer
le droit environnemental en vigueur. Le
droit de recours des organisations
demeure par conséquent un moyen
nécessaire et efficace pour Faire appli-
quer la législation en vigueur sur la pro-
tection de I'environnement. En 2003,
172 procédures se sont achevées, alors
que 484 cas étaient encore en suspens a
la fin de I'année 2003. Deux tiers des cas
environ (63%) ont été liquidés au niveau
inférieur, en général dans le cadre de la
procédure d’opposition au plan commu-
nal. Cinquante-huit pour cent des cas ont
pu étre réglés sans jugement.
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KURZ UND BUNDIG

Landschaftsparke aufs Eis gelegt
red. Der Bundesrat hat die geplante
Teilrevision des Natur- und Heimat-
schutzgesetzes (NHG) aus der Legisla-
turplanung 2004 bis 2007 gestrichen.
Die NHG-Ergdnzung hétte es ermog-
licht, aufgrund breiter lokaler Absttit-
zung so genannte Landschaftsparke
von nationaler Bedeutung (National-
parke, Regionale Naturparke, Naturer-
lebnispdrke) zu errichten und zu be-
treiben. Entscheidend fur den
Beschluss waren angesichts der
schlechten Lage der Bundeskasse fi-
nanzielle Uberlegungen.

UVP wirkt, ist aber zu verbessern
pd. Dank der Umweltvertraglichkeits-
prifung (UVP) bei grossen Bauvorha-
ben wird zwar das Umweltrecht bereits
bei der Projektierung berticksichtigt.
Dennoch ortet der Bundesrat in seinem
Bericht liber den UVP-Vollzug auf
Grund einer von ihm in Auftrag gege-
benen Studie Verbesserungspotenzial.
So sollen die bestehende Liste aller
UVP-pflichtiger Projekte uiiberarbeitet
und Massnahmen gepriift werden, um
das Verfahren zu vereinfachen und zu
harmonisieren. Beabsichtigt ist, Um-
weltanliegen bereits bei der Grobpla-
nung zu bertucksichtigen und die Um-
weltbaubegleitung zu starken.

Zermatt beschrankt Wohnungsbau
red. In Zermatt wird der Bau von Fe-
rienwohnungen eingeschrankt. Mit 649
gegen 246 Stimmen haben die Stimm-
bilirger Ende Juni ein neues “Reglement
uber den Erst- und Zweitwohnungs-
bau” gutgeheissen. Nach diesem miis-
sen neue Liegenschaften einen Erst-
wohnungsanteil von mindestens 30
Prozent aufweisen, also zu einem Drit-
tel ganzjahrig bewohnt sein.

Bern: Nein zu Grossprojekt

red. Die Stimmberechtigten der Stadt
Bern haben das Projekt ,Viererfeld
zum Wohnen” mit 52 Prozent abge-
lehnt. Mit diesem sollten die Vorausset-
zungen flir ein neues Stadtquartier mit
750 Wohnungen fiir 2500 Personen und
500 Arbeitspldtze geschaffen werden.
Die Gegner hatten beanstandet, dass
damit wertvolle Griinflache verloren
gehen wirde.



	Verbandsbeschwerderecht nötig : Statistik entkräftet haltlose Kritiken

